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S33ir forbem unfere Sîitglieber auf, nacg Gräften an ber Serbrei»

tung unb (Erfüllung biefes SBunfcges mitguroirken, etroa mit ein bigdjen

Dtacggilfeunterricgt in ©eograpgie unb Staatskunbe; benn offenbar
roiffen bie "Slbfenber foid)er frangöfifd) gefegriebenen Briefe nod) gar nicgt.

baff im S3allis oon obergalb Sibers an ©eutfcg bie Stutter» unb Stmts»

fpracge ift.
©er Spracgoerein freut fid) iiber ben Hnternegmungsgeift unb bie

Tatkraft feiner 9berroalti[er ©efinnungsfreunbe unb münfcgt ignen recgt

Diet (Erfolg. S). SBanner

„College Hîctecs Bud)" oôec „Kollegen îîîetecs Bud)"?
in Kapitel Spcacglegce

©iner unferer £efer tjatte gefragt, ob man fagen bürfe: „College
Steiers Sud)" ober ob es geigen miiffe: „Kollegen Steiers Sud)",
ob man „mit Slatnerab Stüller" fpreegen könne ober nur „mit Stiame»

raben Stüller", ob man „©enoffe £egmann" begrüben könne ober ,,©e»

noffen £egmann", grammatifd) gefprocgen: ob bas einem ©igennameti
otjne ©efd)ted)tsroort („Strtikel") oorausgegenbe SBort ungebeugt bleibe

ober ob es regetgemäf) gebeugt roerben, in unfern Seifpielen atfo bie

3mllenbung =n annehmen miiffe. S5ir t)aben igrn im „Sriefkaften" ber

Dtr. 4/5 (S. 62) geantraortet, bag bas groeite Serfagren, aifo bie £?or=

men „Kollegen, S^ameraben, ©enoffen", buregaus ungebräuegtieg fei.
9tun empfinbet ein Stitglieb mit feinem Spracggeroiffen unb in tan»

germ Stufentgalt in ©eutfcglanb gefegärftem Sprad)gefiii)( gerabe biefe

formen als riegtig, bie ungebeugten ats eine mot)l in unferer Stunb»
art begrünbete Dtacgläffigkeit unb empfiehlt, fid) bem guten atigemeinen

beutfd)en Gpracggebraucg angufcgliegen. Seine Umfrage bei ebenfalls

gebilbeten ©eutfegen gäbe igrn bas beftätigt; unfere eigene SInfrage bei

groei bebeutenben beutfd)en Sprad)roiffenfd)aftern ftimmt bamit überein.
Stber fedjs fdjroeigerifdje ©ermaniften, je brei oon ipocg» unb Stiftet»

fd)ule, erklären, bas gege gegen igr Spracggefügt. ©s fegeint fid) atfo
eine politifege ©renge burd) bas beutfdje Spradjgefiil)! gu giegen. Stber

in ber ^Demokratie barf bie Stegrgeit bie ©efüt)le einer Stinbergeit
nid)t oljne Dtot oerlegen; oor allem kommt es barauf an, roer eigetft»

lid) red)t gäbe. Stit unferer Stunbart gängt bie Sacge kaum gufammen;
benn fie kennt biefe SBesfallfügung iibergaupt niegt unb mürbe nie
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Wir fordern unsere Mitglieder auf, nach Kräften an der Berbrei-

tung und Erfüllung dieses Wunsches mitzuwirken, etwa mit ein bißchen

Nachhilfeunterricht in Geographie und Staatskunde: denn offenbar
wissen die Absender solcher französisch geschriebenen Briefe noch gar nicht,
daß im Wallis von oberhalb Eiders an Deutsch die Mutter- und Amts-
spräche ist.

Der Sprachverein freut sich über den Unternehmungsgeist und die

Tatkraft seiner Oberwalliser Gesinnungsfreunde und wünscht ihnen recht

viel Erfolg. H. Wanner

„Kollege Meiers Buch" oöer „Kollegen Meiers Buch"?
Cin Kapitel Sprachlehre

Einer unserer Leser hatte gefragt, ob man sagen dürfe: „Kollege
Meiers Buch" oder ob es heißen müsse: „Kollegen Meiers Buch",
ob man „mit Kamerad Müller" sprechen könne oder nur „mit Käme-
raden Müller", ob man „Genosse Lehmann" begrüßen könne oder „Ge-
nossen Lehmann", grammatisch gesprochen: ob das einem Eigennamen
ohne Geschlechtswort („Artikel") vorausgehende Wort ungebeugt bleibe

oder ob es regelgemäß gebeugt werden, in unsern Beispielen also die

Fallendung -n annehmen müsse. Wir haben ihm im „Briefkasten" der

Nr. 4/5 (S. 62) geantwortet, daß das zweite Verfahren, also die For-
men „Kollegen, Kameraden, Genossen", durchaus ungebräuchlich sei.

Nun empfindet ein Mitglied mit feinem Sprachgewissen und in län-

germ Aufenthalt in Deutschland geschärftem Sprachgefühl gerade diese

Formen als richtig, die ungebeugten als eine wohl in unserer Mund-
art begründete Nachlässigkeit und empfiehlt, sich dem guten allgemeinen

deutschen Sprachgebrauch anzuschließen. Seine Umfrage bei ebenfalls

gebildeten Deutschen habe ihm das bestätigt: unsere eigene Anfrage bei

zwei bedeutenden deutschen Sprachwissenschaftern stimmt damit überein.

Aber sechs schweizerische Germanisten, je drei von Hoch- und Mittel-
schule, erklären, das gehe gegen ihr Sprachgefühl. Es scheint sich also

eine politische Grenze durch das deutsche Sprachgefühl zu ziehen. Aber
in der Demokratie darf die Mehrheit die Gefühle einer Minderheit
nicht ohne Not verletzen: vor allem kommt es darauf an, wer eigent-
lich recht habe. Mit unserer Mundart hängt die Sache kaum zusammen:
denn sie kennt diese Wesfallfügung überhaupt nicht und würde nie
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fagett : „^oleg SHeiers 33uecf)", fonbern: „em Sloleg SDîeter [is 33ued)".
2Bie ftct)t bie 6acf)e bei grammatifdjer Betrachtung, unb mas fagen
bie ©rammatiken bagu?

©s Ijanbelt fid) um jene iJIrt ber Beifügung ober bes Attributs,
bie mir Beifah, 3ufaj3 ober *2lppofition nennen unb bie barin befletjt,
bajj einem ©ingroort ein anberes ©ingroort in bemfelben Sail guge»
orbnet mirb. Otad) bem urinbogermanifdjen ©efetj ber S^ongrueng ober

Ubereinftimmung müftten alfo beibe B3örter in bemfelben Salle fteften,
unb im £ateinifd)en unb ©riecftifdjen, ben Sprachen, in benen bas

«Sprachgefühl befonbers ftreng gefcftult gu merben pflegt, rourbe bas

ftreng burd)gefiil)rt, auet) raenn beibe Wörter ©igennamen roaren. ©in
römifefter &aifer ftieft Septimius Severus, im SBesfall Septimii Se-

veri. B3ir bekünicren aud) : Jesus Christus, Jesu Christi, Jesu Chri-
sto, Jesum Christum. ©er berüljmtefte ^»ergog non SBeimar ftieft SÇarl

Sluguft, latinifiert Carolus Augustus; auf einem ©enkmal gu feinem

©ebäcfttnis mag es gefteiften haben : „in memoriam Caroli Augusti."
©3enn bem Flamen jenes römifd)en ^aifers fein Sitel „imperator" an»

gefügt mar, ftieft ber ©3esfall „Septimii Severi imperatoris". ©as alles

fprid)t gugunften oon „Kollegen SDteiers *23ucf)". *2lber ©oetfte hätte
kaum je gefprod)en nom ,,©ebäd)tnis Äarls 'îlugufts" ober gar ,,^)er=

gogs Snarls 2Iugufts". ©ie ftrenge Beugung oon 35ornamen unb Sitein
mar im ©eutfdjen fd)on lange oor feiner 3eit ins Banken geraten,

fd)on im 13. 3af)rf)iinbert, unb bis in bie Sîlaffikergeit Ijincin f)errfd)te

Unficfterfteit unb B3illkür. 2lud) ©oetfte beklinierte gelegentlich nod) beibe

unb fagte: „3n ©ienften 5)ergogs 2llefanbers" ; ein anbermal lägt er

beibe ungebeugt: „bes Burgermeifter ©orner", ober er beugt bas groeite,

roo mir bas erfte beklinieren mürben: „bes Sreunb ©fdjers" für unfer
„bes Sreunbes ©fefter". ©iefe Unficfterfteit mar natürlich ein bebauer»

!id)er 9tad)teil; aber bie Sockerung ber alten ftrengen Siegel braud)t
man nicht als eine ,,©ekabengerfd)einung" gu betrachten ; fie kann bas

©rgebnis einer natürlichen ©ntmicklung geroefen fein, inbem bie beiben

ftîamen ober Sitel unb Sîame mit ber 3eit als ©infjeit empfunben

mürben, bie bas ©eugungsgeicljen, nor allem bie ©Sesfatlenbung, nur
nod) am ©nbe Des groeiten ©Sortes oerlangte. 2lud) bie lebenbige Spradje
unterfdjeibet ja beutlid), ob bie beiben B3örter gmei oerfd)iebene, aber

in einer unb berfelben "ißerfon oereinigte Begriffe ausbrächen ober nur
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sagen: „Koleg Meiers Buech", sondern: „em Koleg Meier sis Buech".
Wie steht die Sache bei grammatischer Betrachtung, und was sagen
die Grammatiken dazu?

Es handelt sich um jene Art der Beifügung oder des Attributs,
die wir Beisatz, Zusatz oder Apposition nennen und die darin besteht,

daß einem Dingwort ein anderes Dingwort in demselben Fall Zuge-
ordnet wird. Nach dem urindogermanischen Gesetz der Kongruenz oder

Übereinstimmung müßten also beide Wörter in demselben Falle stehen,

und im Lateinischen und Griechischen, den Sprachen, in denen das

Sprachgefühl besonders streng geschult zu werden pflegt, wurde das

streng durchgeführt, auch wenn beide Wörter Eigennamen waren. Ein
römischer Kaiser hieß 8eptimius Zeverrw, im Wesfall Leptimü 8e-
vsri. Wir deklinieren auch: jesus Obri8tu8, sesu Edristi, je8u Ebri-
8to, 1S8UM Edrlotum. Der berühmteste Herzog von Weimar hieß Karl
August, latinisiert Esrc>lu8 ^uguàs: aus einem Denkmal zu seinem

Gedächtnis mag es geheißen haben: „In mémorisai Enroll ^ugu8ti."
Wenn dem Namen jenes römischen Kaisers sein Titel „imperstor" an-
gefügt war, hieß der Wesfall „Leptimü Leveri imperstc>N8". Das alles

spricht zugunsten von „Kollegen Meiers Buch". Aber Goethe hätte
kaum je gesprochen vom „Gedächtnis Karls Augusts" oder gar „Her-
zogs Karls Augusts". Die strenge Beugung von Bornamen und Titeln
war im Deutschen schon lange vor seiner Zeit ins Wanken geraten,
schon im 13. Jahrhundert, und bis in die Klassikerzeit hinein herrschte

Unsicherheit und Willkür. Auch Goethe deklinierte gelegentlich noch beide

und sagte: „In Diensten Herzogs Alexanders": ein andermal läßt er

beide ungebeugt: „des Burgermeister Dorner", oder er beugt das zweite,

wo wir das erste deklinieren würden: „des Freund Eschers" für unser

„des Freundes Escher". Diese Unsicherheit war natürlich ein bedauer-

licher Nachteil? aber die Lockerung der alten strengen Regel braucht

man nicht als eine „Dekadenzerscheinung" zu betrachten: sie kann das

Ergebnis einer natürlichen Entwicklung gewesen sein, indem die beiden

Namen oder Titel und Name mit der Zeit als Einheit empfunden

wurden, die das Beugungszeichen, vor allem die Wesfallendung, nur
noch am Ende des zweiten Wortes verlangte. Auch die lebendige Sprache

unterscheidet ja deutlich, ob die beiden Wörter zwei verschiedene, aber

in einer und derselben Person vereinigte Begriffe ausdrücken oder nur
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ein ©ing begeicfjnen follen, bas burd) ein oorausgefjenbes SBort näijer

benimmt roirb. Stetjt cor bem erften bas ©efdjledjtsroort, tüirb aifo
bas erftc gebeugt („bie Celbgüge bes Kaifers 9tapoleon"), fo roerben

beibe gieid) ftark betont. Cel)tt aber bas ©efctjledjtsroort, fo roirb

bas erfte SBort Diet fd)roöd)er betont („bie Celbgüge Kaifer 9îa=

poleons"). ©as erfte "2ISort letjnt (id) nafje an bas groeite an; ber Cad)=

mann nennt es „enklitifdj", b. i). anleijnenb.
Seit ber Klaffikergeit fjat fict) benn aud) ein ©ebrauclj gefeftigt,

ber fdjon friifjer begonnen i)atte. SSJtan unterfdjieb, ob bem SBeifag bas

©efdjledjtsroort oorangelje ober nid)t. 3m erften Call, aifo nad) bem

©efd)led)tsroort, beugte man nur ben Seifat): „bie Celbgiige bes Kai»

fers 9tapoleon", im anbern Call nur ben ©igennamen: „bie Celbgüge

Kaifer Napoleons". ©as ift bie ijeute gültige 9îegel, unb aud) roer

„Kollegen SKeiers 25ud)" für allein richtig t)äit, roirb nid)t fagen : ,,©ie

Celbgüge Kaifers 9îapoleons, bie Regierung Königs gubroigs, ber

Vortrag 'ißrofeffors gefjmanns, bie 'Slnfidjt ©oktors Sdjulges." ©5arum

füllten bie SBörter „Kollege, Kamerab, ©enoffe" baoon eine îfusnatjme

mad)en? — Sie unterfdjeiben fid) oon ben bisfjer genannten unb Dielen

anbern (oom Korporal bis tjinauf gum Celbmarfdjall, oom polier bis

gum §errn ©eneraibirektor) burd) groei ©igenfdjaften. ©rftens finb

es fdjroadje ©ingroörter, bie aifo ben ©3esfall nid)t mit =s, fonbern

mit =n bilben : bes Kollegen, bes Kameraben, bes ©enoffen. Slber gibt
es nid)t aud) fdjroadje Sitelroörter, bie in biefer Stellung aud) nidjt
gebeugt roerben? SJtan fprictjt oon „Cürft (unb nidjt dürften') 5Ms»

marcks Sob", oon „^ring (unb nidjt ^ringen') ^einridjs ©emai)iin",
oon ,,©raf (unb nicf)t ,@rafen') ÎBalberfees Stamen", oon „^räfibent
(nidjt ,^räfibenten') 9îoofeoeits ©rklärung" ufro. ©aran kann es aifo

nidjt liegen. 3roar geigt bie Sprad)gefd)id)te, bajj es bie ftarken ©ing»

roörter geroefen finb, bie guerft bie Caltenbung ijaben fallen laffen (ei=

nige fdjon im 12. 3t).), bie fd)roadjen erft fpäter. ©as ift aud) erklär»

lid) ; benn bas =s bes SBesfalls roar bie etngige ©nbung itjrer Slrt unb

fiel ftärker aus bem 9îat)men als bas »n, bas geläufiger roar, ba es

in allen Californien aufjer bem Verfall ber ©ingutjl oorkam. 2lber

fdjon 1336 gab es ben SBesfall ,,©raf iîlbolpfjs". ©od) bis gu „Kollege,
Kamerab, ©enoffe" fdjeint bie ©ntroicklung nod) nidjt burdjgebrungen

gu fein. SBarum nidjt? 2Melleid)t barum?:
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ein Ding bezeichnen sollen, das durch ein vorausgehendes Wort näher

bestimmt wird. Steht vor dem ersten das Geschlechtswort, wird also

das erste gebeugt („die Feldzüge des Kaisers Napoleon"), so werden

beide gleich stark betont. Fehlt aber das Geschlechtswort, so wird
das erste Wort viel schwächer betont („die Feldzüge Kaiser Na-
poleons"). Das erste Wort lehnt sich nahe an das zweite an; der Fach-

mann nennt es „enklitisch", d. h. anlehnend.

Seit der Klassikerzeit hat sich denn auch ein Gebrauch gefestigt,

der schon früher begonnen hatte. Man unterschied, ob dem Beisatz das

Geschlechtswort vorangehe oder nicht. Im ersten Fall, also nach dem

Geschlechtswort, beugte man nur den Beisatz: „die Feldzüge des Kai-
sers Napoleon", im andern Fall nur den Eigennamen: „die Feldzüge

Kaiser Napoleons". Das ist die heute gültige Regel, und auch wer

„Kollegen Meiers Buch" für allein richtig hält, wird nicht sagen: „Die
Feldzüge Kaisers Napoleons, die Regierung Königs Ludwigs, der

Vortrag Professors Lehmanns, die Ansicht Doktors Schutzes." Warum

sollten die Wörter „Kollege, Kamerad, Genosse" davon eine Ausnahme

machen? — Sie unterscheiden sich von den bisher genannten und vielen

andern (vom Korporal bis hinauf zum Feldmarschall, vom Polier bis

zum Herrn Generaldirektor) durch zwei Eigenschaften. Erstens sind

es schwache Dingwörter, die also den Wesfall nicht mit -s, sondern

mit -n bilden: des Kollegen, des Kameraden, des Genossen. Aber gibt
es nicht auch schwache Titelwörter, die in dieser Stellung auch nicht

gebeugt werden? Man spricht von „Fürst (und nicht .Fürsten') Bis-
marcks Tod", von „Prinz (und nicht .Prinzen') Heinrichs Gemahlin",

von „Graf (und nicht .Grafen') Waldersees Namen", von „Präsident

(nicht.Präsidenten') Roosevelts Erklärung" usw. Daran kann es also

nicht liegen. Zwar zeigt die Sprachgeschichte, daß es die starken Ding-
Wörter gewesen sind, die zuerst die Fallendung haben fallen lassen (ei-

nige schon im 12. Jh.), die schwachen erst später. Das ist auch erklär-

lich: denn das -s des Wesfalls war die einzige Endung ihrer Art und

fiel stärker aus dem Rahmen als das -n, das geläufiger war, da es

in allen Fallformen außer dem Werfall der Einzahl vorkam. Aber

schon 1336 gab es den Wesfall „Graf Adolphs". Doch bis zu „Kollege.
Kamerad. Genosse" scheint die Entwicklung noch nicht durchgedrungen

zu sein. Warum nicht? Vielleicht darum?:
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©ie bisherigen ?8eifpiele enthielten alle einen mefjr ober roeniger
f)ol)en Sitel (SÜaifer, Steinig, 5)ergog, 3ür)t, ©raf, ©oktor, "^rofeffor,
©irektor, SJiarfd)all, ^räfibent) ; ourf) ber Korporal unb ber SKaurer»

polier finb ja fetjon „höhere 5I5efen" ; College, Slamerab unb ©enoffe
aber follen gcrabe bie ©leid) ft eil un g ausbrücken. Sollte am ©nbe
barin ber ©runb für jene politifdje ©renglinie im Sprachgefühl liegen?
Slber bann märe roieber nicht einjufehen, roarum nur bie fd)roacl)en

Site! bie ©horcht ausbrücken follen; benn bei ben ftarken ift baoon
keine Siebe. SJian kann fa bie S3crroanbfd)aftsbezeid)nungen aud) als
eine Slrt Sütel bezeichnen, raenigftens bie oerehrungsroürbiger ^ngehö=
riger; aber mir fpredjen oon „S3ater (nicht ,S5aters') ^3eftaloggis SBerk",
oon „trüber (nid)t ,33rubers') Staufens Ceben" unb oon „Sreunb
Gilberts S3rief" (nicht „Steunbes"), obfcßon er uns gleichgeftellt ift.
©aran kann es alfo auch nicht liegen.

3n ber überroältigenben 3ahl ber Salle oerfährt man alfo heute,
barüber ßerrfeßt kein 3roeife(, nad) ber Siegel:

ohne ®efchled)tsroort roirb ber S3eifatj nicht gebeugt, rool)l aber ber

©igenname: Sreunb Gilberts Sud);
mit ©efcßlecßtsroort roirb ber S3 ei f ah gebeugt, nid)t aber ber ©igen»

name: bas S3ucß bes Sreunbes Sllbert.
SBenn es nun roirklid) heilen follte: „Kollegen SJieiers S3ud)" ufro.,
fo roerben alfo S3 ei faß unb ©igenname gebeugt roie in alten

3eiten, aber nur roenn ber SBeifah ein fd)road)es ©ingroort ift unb

gugieid) ein SBefen gleichen Stanbes bezeichnet. S5on einer folcßen

Slusnaßme fteht in keiner ©rammatik ein SBort nod) ein S3eifpiel,
unb roenn biefe Slusnaßme nod) beobachtet roirb — unb bas ift offen»

bar noch in einem geroiffeu SJlaße ber Sali —, fo ßanbelt es fid) um
einen Überreft einer Siegelung, bie im übrigen fd)on oor einem halben

3aßrtaufenb aufgegeben roorben ift unb fid) nur aus übergroßer ©e=

roiffenhaftigkeit erhalten hat.
©aß bie ©rammatiken keine S3eifpiele biefer Slrt bringen, fonbern

nur S3erroanbtfd)aftsnamen unb fürftlicße ober gelehrte Sitel, meiftens

oon ftarken ©ingroörtern, beroeift fcßließlicß nod) nicht oiel gegen bie

©ültigkeit ber Slusnaßme. Slber einige £ef)rbiid)er roerben bod) Deut»

lid)er. 3um S3eifpiel fprießt S3taß (1895) nicht nur oon S3ortiamen,

S3erroanbtfcßaftsnamen, Slmtstiteln, fonbern aud) oon „Stanbesbezeicß»
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Die bisherigen Beispiele enthielten alle einen mehr oder weniger
hohen Titel (Kaiser, König, Herzog, Fürst, Graf, Doktor, Professor,
Direktor, Marschall, Präsident): auch der Korporal und der Maurer-
polier sind ja schon „höhere Wesen" Kollege, Kamerad und Genosse

aber sollen gerade die Gleichstellung ausdrücken. Sollte am Ende
darin der Grund für jene politische Grenzlinie im Sprachgefühl liegen?
Aber dann wäre wieder nicht einzusehen, warum nur die schwachen

Titel die Ehrfurcht ausdrücken sollen: denn bei den starken ist davon
keine Rede. Man kann ja die Berwandschaftsbezeichnungen auch als
eine Art Titel bezeichnen, wenigstens die verehrungswürdiger Angehö-
riger: aber wir sprechen von „Bater (nicht .Vaters') Pestalozzis Werk",
von „Bruder (nicht .Bruders') Klausens Leben" und von „Freund
Alberts Brief" (nicht „Freundes"), obschon er uns gleichgestellt ist.
Daran kann es also auch nicht liegen.

In der überwältigenden Zahl der Fälle verfährt man also heute,
darüber herrscht kein Zweifel, nach der Regel:
ohne Geschlechtswort wird der Beisatz nicht gebeugt, wohl aber der

Eigenname: Freund Alberts Buch:
mit Geschlechtswort wird der Beisatz gebeugt, nicht aber der Eigen-

name: das Buch des Freundes Albert.
Wenn es nun wirklich heißen sollte: „Kollegen Meiers Buch" usw.,
so werden also Beisatz und Eigenname gebeugt wie in alten

Zeiten, aber nur wenn der Beisatz ein schwaches Dingwort ist und

zugleich ein Wesen gleichen Standes bezeichnet. Von einer solchen

Ausnahme steht in keiner Grammatik ein Wort noch ein Beispiel,
und wenn diese Ausnahme noch beobachtet wird — und das ist offen-
bar noch in einem gewissen Maße der Fall —, so handelt es sich um
einen Überrest einer Regelung, die im übrigen schon vor einem halben

Jahrtausend aufgegeben worden ist und sich nur aus übergroßer Ge-

wissenhaftigkeit erhalten hat.
Daß die Grammatiken keine Beispiele dieser Art bringen, sondern

nur Berwandtschaftsnamen und fürstliche oder gelehrte Titel, meistens

von starken Dingwörtern, beweist schließlich noch nicht viel gegen die

Gültigkeit der Ausnahme. Aber einige Lehrbücher werden doch oeut-

licher. Zum Beispiel spricht Blatz (1895) nicht nur von Vornamen,
Berwandtschaftsnamen, Amtstiteln, sondern auch von „Standesbezeich-

152



nungen" unb ,,©attungsbegeid)nungen". ©a aud) unfere umftrittenen
©Sorter bie ©leichheit bes Sfanbes ausbrächen unb ©attungen Don

©îenfdjen begeid)ncn, roenn and) nid)t oon „höheren ©attungen", brau=

cf)en mir ihretroegen bod) keine ©usnahme 311 machen, fonbern biirfen
fie betjanbein raie bie anbern. ©ud) ^ßauls ©rammatik nennt neben

Vornamen unb Sitein bie „Stanbesbegeid)nungen", unb ©üben (1935)
fafjt biefe ©eifäke gufammen unter „Sifel, ©ang, ©erroanbtfcl)aftsgrab

u. bgl." 3u biefen „gleichen" barf man fie roofjl gäljlen. ©as beftätigt

uns ausbriicklid) IfSrof. ©r. £>tto ©asler in ©tünchen, ber ©erfaffer bes

©rammatik=®ubens, in einem '©riefe mit ben ©3orten : „College' ftet)t

tjicr in oertraulicl)=wertrautem ©erkeljr roie ein Sitel, meift unter gleich»

georbneten ^3erfönlid)keiten oerroenbet. College' ift Sitelroort ober ©ang=

begeidjnung, bie aud) beim Sprechen nidjt betont rairb." ©r hält „$ol=
lege SDÎeiers ©uef)" für allein fprad)rid)tig ; er fügt groar bei, er kenne

aud) Salle biefer ©rt aus ©eutfd)lanb, erklärt fie aber als ,,©orroeg=

nal)me ber genetioifd)en Sügung 311 üermeintlid) beutlidjerer grammatifdjer

©inbung", fie komme aber „nur gelegentlich" oor.
©berfter ©id)ter über ©id)tig unb Salfd) ift in ber Sprache ber

Spradjgebraud), insbefonbere ber guten Sdjriftfteller. ©ber ber ift
nicht immer leicljt feftguftellen. 3n unferin Salle barf man raol)l fagen :

er h^ fid) für „College ©teiers ©ud), Slamerab ©tüllers Sob, ©e=

noffe £ehmanns ©ebe" entfehieben, b. h- für bie ungebeugte Sonn bes

©eifahes. ©ber „Kollegen ©teiers ©ud)" ift nidjt grttnbfälglid) falfd),

nur fdjon lange nicht mehr üblich- entfprid)t einem uralten ©efcjg unb

ift baoon ein Überreft, unb groar ein SKeft, ber nod) geftütjt mirb burd)
bas als ©eifat) atn häufigften oerroenbete ©3ort „Sperr". ©ud) bas ift
ein fdjiuaches ©ingroort, bas urfpriinglid) einen höhern Stanb bezeichnete,

racoon bis heute nod) ein ©eft geblieben ift. ©üben erklärt im ©anb'e

„©edjtfdjreibung", nur „5)err" erhalte im ©3esfall geroöhnlid) bas

Sallgeidjen. ©Sir fagen alfo: „5)errn ©teiers ©ud)". ©as ift heute

giemlich allgemein üblich, ift es aber aud) erft nad) langem Schwanken

geroorben. ©od) Eeffing kjnnte fchreiben: ,,©3as geht bas Sperr ©3ie=

lattben an?"; heute mürbe er ficher im ©Senfall bett ©eifat; beugen

unb nicl)t ben ©amen, alfo fagen: „Sperrte ©Sielanb". Utib aud) roer

gang entfehieben oon „College ©teiers ©ud)" rebet, fül)lt fid) oerfud)t,

oon „£)erm Kollegen ©Jteiers ©ud)" gu reben, fid) alfo oon ber
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nungen" und „Gattungsbezeichnungen". Da auch unsere umstrittenen
Wörter die Gleichheit des Standes ausdrücken und Gattungen von
Menschen bezeichnen, wenn auch nicht von „höheren Gattungen", brau-

chen wir ihretwegen doch keine Ausnahme zu machen, sondern dürfen
sie behandeln wie die andern. Auch Pauls Grammatik nennt neben

Vornamen und Titeln die „Standesbezeichnungen", und Duden (1935)
faßt diese Beisätze zusammen unter „Titel, Rang, Verwandtschaftsgrad

u.dgl." Zu diesen „gleichen" darf man sie wohl zählen. Das bestätigt

uns ausdrücklich Prof. Dr. Otto Basler in München, der Verfasser des

Grammatik-Dudens, in einem Briefe mit den Worten: „.Kollege' steht

hier in vertraulich-vertrautem Verkehr wie ein Titel, meist unter gleich-

geordneten Persönlichkeilen verwendet. .Kollege' ist Titelwort oder Rang-
bezeichnung. die auch beim Sprechen nicht betont wird." Er hält „Kol-
lege Meiers Buch" für allein sprachrichtig? er fügt zwar bei, er kenne

auch Fälle dieser Art aus Deutschland, erklärt sie aber als „Vorweg-
nähme der genctivischen Fügung zu vermeintlich deutlicherer grammatischer

Bindung", sie komme aber „nur gelegentlich" vor.
Oberster Richter über Richtig und Falsch ist in der Sprache der

Sprachgebrauch, insbesondere der guten Schriftsteller. Aber der ist

nicht immer leicht festzustellen. In unserm Falle darf man wohl sagen:

er hat sich für „Kollege Meiers Buch, Kamerad Müllers Tod, Ge-

nosse Lehmanns Rede" entschieden, d. h. für die ungebeugte Form des

Beisatzes. Aber „Kollegen Meiers Buch" ist nicht grundsätzlich falsch,

nur schon lange nicht mehr üblich. Es entspricht einem uralten Gesetz und

ist davon ein Überrest, und zwar ein Rest, der noch gestützt wird durch

das als Beisatz am häufigsten verwendete Wort „Herr". Auch das ist

ein schwaches Dingwort, das ursprünglich einen höhern Stand bezeichnete,

wovon bis heute noch ein Rest geblieben ist. Duden erklärt im Bande

„Rechtschreibung", nur „Herr" erhalte im Wesfall gewöhnlich das

Fallzeichen. Wir sagen also: „Herrn Meiers Buch". Das ist heute

ziemlich allgemein üblich, ist es aber auch erst nach langem Schwanken

geworden. Noch Lessing kannte schreiben: „Was geht das Herr Wie-
landen an?"i heute würde er sicher im Wenfall den Beisatz beugen

und nicht den Namen, also sagen: „Herrn Wieland". Und auch wer

ganz entschieden von „Kollege Meiers Buch" redet, fühlt sich versucht,

von „Herrn Kollegen Meiers Buch" zu reden, sich also von der
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gebeugten 3orm „5)erra" mitreisen gu laffen. 3n her Spracge ift alles
im Slug!

2>ec IDaljcffdt eine (Baffe

©nbe biefes Sommers fufjr id) mit einem Sreunbe ins ©Ifag. 2Bir
rooilten nad) arbeitsreidjen BTonaten riegtig ausfpannen unb ber 9îuge
pflegen. Saraus mürbe nichts. 3m 3nnerften beroegt unb aufgerollt
finb mir guriickgeheîjrt. B3ie bas gekommen, roiil id) nun ergätjlen.

21m fpäten 9îacgmittag überquerten roir in unferm BJagen bei Bafel
bie ©renge. 3Bir fliegen in einem Sorfgotel in ben öftlidjen Ausläufern
ber Bogefen ab unb genoffen fröglicg ben pertenben S3ein unb bie fcgmack»

ijaften Speifen. 3um 9îad)tifd) gab es Srucgteis mit SBaffeln. Beim
Abbeißen fetje id), bag bie S3affel beibfeits einen kurgen Sprucg trägt,
unb iefe: „Sr ipans im Scgnoketoeg — 's kunt alles roie's mueg" ;

auf ber groeiten : „£anga nod) a 5)umpa — SDÎit £)umor get)t's beffer";
auf ber britten B3affel beibfeits : „9tur net oergroicfla." ftberrafegt fegen

roir einanber an unb — begreifen. Unerroartct l)at fiel) uns bes £anbes
Seele enthüllt : Sdjroermütiges Eäegeln über gerriffenem ipergen. An
ben fotgenben Sagen fud)ten roir nod) mel)r SDaffeln in Bäckerläben,
fanben aber nur folege mit nidjtsfagenben frangöfifegen Auffegriften.

S3ir gaben mefjrere Bekannte im ©Ifag, unb biefe oermittelten uns
nod) roeitere Begegnungen, fo baß roir katljolifd)e ©eiftlidje, Angegörige
ber mebiginifegen Berufe, 3ournaliften unb £el)rer fpred)en konnten,
baneben aud) ^anbroerker unb Arbeiter, ©ut freilief) ift es, mit einigen
£euten fegon bekannt gu fein. Bei bem auf fprad)lid)em unb kulturellem
©ebiet gerrfegenben 3roang fjütet fid) jeber, einem Sremben bas 5)erg

gu erfcgliegen. Augerbem rourben bie ©Ifäffer buret) igre roedjfeloolle

©efd)icf)te belegrt, bag Sdjroeigen ©olbes roert.

A3er buret) bas ©Ifag fägrt, fiegt überall nur frangöfifdje Auffcgrif«
ten; fämtlid)e Sd)ilber oon Äaufläben, ©aftgäufern unb A3irtfcgaften
finb nur frangöfifd) gegolten, oon amtlicgen Begeidjnungen gang gu

fegroeigen. ©s berügrt oft merkroürbig, unter biefen Auffegriften ben

beutfegen fïïamen ber Befiger gu lefen. ©in eingiges groeifpracgiges

©irtsgausfegilb traf id) an : es roar in SOiauersmünfter (Marmoutier) ;

ber 9tame ftege gier: „AMrtfcgaft gum 3ifcger". Bei nägerem 3ufegen
geigte es fid), bag bie A3irtfcgaft niegt megr in Betrieb ift unb ber
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gebeugten Form „Herrn" mitreißen zu lassen. In der Sprache ist alles
im Fluß!

Oer Wahrheit eine Gasse!

Ende dieses Sommers fuhr ich mit einem Freunde ins Elsaß. Wir
wollten nach arbeitsreichen Monaten richtig ausspannen und der Ruhe
pflegen. Daraus wurde nichts. Im Innersten bewegt und aufgewühlt
sind wir zurückgekehrt. Wie das gekommen, will ich nun erzählen.

Am späten Nachmittag überquerten wir in unserm Wagen bei Basel
die Grenze. Wir stiegen in einem Dorfhotel in den östlichen Ausläufern
der Vogesen ab und genossen fröhlich den perlenden Wein und die schmack-

haften Speisen. Zum Nachtisch gab es Fruchteis mit Waffeln. Beim
Abbeißen sehe ich, daß die Waffel beidseits einen kurzen Spruch trägt,
und lese: „Dr Hans im Schnokeloch — 's kunt alles wie's mueß" ;

auf der zweiten: „Langa noch a Humpa — Mit Humor geht's besser";

auf der dritten Waffel beidseits : „Nur net verzwiesla." Überrascht sehen

wir einander an und — begreifen. Unerwartet hat sich uns des Landes
Seele enthüllt: Schwermütiges Lächeln über zerrissenem Herzen. An
den folgenden Tagen suchten wir noch mehr Waffeln in Bäckerläden,
fanden aber nur solche mit nichtssagenden französischen Ausschriften.

Wir haben mehrere Bekannte im Elsaß, und diese vermittelten uns
noch weitere Begegnungen, so daß wir katholische Geistliche, Angehörige
der medizinischen Berufe, Journalisten und Lehrer sprechen konnten,
daneben auch Handwerker und Arbeiter. Gut freilich ist es, mit einigen
Leuten schon bekannt zu sein. Bei dem auf sprachlichem und kulturellem
Gebiet herrschenden Zwang hütet sich jeder, einem Fremden das Herz

zu erschließen. Außerdem wurden die Elsässer durch ihre wechselvolle

Geschichte belehrt, daß Schweigen Goldes wert.
Wer durch das Elsaß fährt, sieht überall nur französische Aufschrif-

ten; sämtliche Schilder von Kaufläden, Gasthäusern und Wirtschaften
sind nur französisch gehalten, von amtlichen Bezeichnungen ganz zu

schweigen. Es berührt oft merkwürdig, unter diesen Aufschriften den

deutschen Namen der Besitzer zu lesen. Ein einziges zweisprachiges

Wirtshausschild traf ich an: es war in Mauersmünster (dlsrmoutier) ;

der Name stehe hier: „Wirtschaft zum Fischer". Bei näherem Zusehen

zeigte es sich, daß die Wirtschaft nicht mehr in Betrieb ist und der
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